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Für mich ergeben die von Ulknudel zitierten "Herabstufungen" nur dann Sinn, wenn man sie
nicht auf Individuen, die bereits eine bestimmte Besoldungsgruppe innehaben, sondern auf die
Einstufung von (Funktions)stellen bezieht. Könnte z.B. heißen: künftige Stufenleiter an einer
Gesamtschule werden dann eben nur noch nach A 14 anstatt A 15 (in Hessen bereits
praktiziert!) oder für andere Stellen mit koordinierendem Charakter eben nach A 13 (+Zul.)
anstatt A 14 bezahlt. Den Schulen könnte man ja ein Stundenkontigent zuweisen (aus dem
natürlich "alles andere" auch bestritten werden muss) und es ihnen anheimstellen, diese

Personengruppe prinzipiell durch diese Stunden zu entlasten zu können (oder auch nicht... 
). Herabstufungen von Individuen sind beamtenrechtlich nicht zulässig. Anpassungen der
Besoldungsstruktur "von oben" funktionieren auch nicht so einfach: Negative Erfahrungen mit
dem geplanten Aussetzen von Besoldungserhöhungen für bestimmte Besoldungsgruppen hat

NRW ja gerade gemacht  .
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